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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Dienstag 08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 
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Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 
 

 
Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Wengi findet am Donnerstag, 12. Dezember 2024, 17:30 – 18:30 Uhr nach Voranmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 
Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch. 

Gemeinderat Wengi 
 

Hohe Geburtstage vom 15. November 2024 bis 12. Dezember 2024 
 

 
Folgender Mitbürger kann einen hohen Geburtstag feiern. Dazu gratulieren wir ihm von ganzem Herzen, ver-
bunden mit den besten Wünschen für das neue Lebensjahr. 
 
 
85-jährig  
27.11.1939 Osterwalder Erich, Scheunenberg 85, 3251 Wengi  

 
Veröffentlicht werden nur diejenigen Jubilarinnen und Jubilare, die ihr Einverständnis erteilen. 
 
 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Weng 
 

Erteilte Baubewilligung 

 

Bauherrschaft: Mike Friedli, Reuental 33, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 253 

Bauvorhaben: Gartenhaus, genutzt als Milchhaus für Milchautomat (nachträgliches Baugesuch) 

 
 Gemeinderat Wengi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstimmung vom 24. November 2024 

 
Stellen Sie mit der korrekten Handhabung sicher, dass Ihre briefliche Stimmabgabe gültig ist und Ihre 
Stimme zählt!  
 
 

 Stimmausweis auf der Rückseite unterschreiben 

 Ausgefüllte Stimmzettel ungefaltet ins separate Stimmkuvert und dieses 
zukleben 

 Stimmkuvert zusammen mit der Ausweiskarte ins Antwortkuvert ste-
cken 

 Das zugeklebte Antwortkuvert rechtzeitig der Post übergeben oder in 
den Briefkasten der Gemeinde einwerfen 

 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 



4 ½ - Zimmer-Wohnung, Frauchwilstrasse 11 – zu vermieten  

 
Per 1. Februar 2025 ist die 4 ½ -Zimmer-Wohnung an der Frauchwilstrasse 11, Wengi, zu vermieten. 
 
4 ½ Zimmer inkl. Mansarde, Wandschränke im Wohn- und Schlafzimmerbereich, Bad, sep. WC, Waschkü-
che, Keller, Estrich, Gartensitzplatz, Garage- und Autoabstellplatz. 
 
Es wird noch neues Parkett verlegt und die Wände werden gestrichen. 
 
Mietzins pro Monat: CHF 1‘500.00 plus Nebenkosten 
 
Auskunft und Besichtigung: Markus Junker, Telefon 079 768 80 33. 
 

Gemeinderat Wengi 
 
 
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Voranzeige – Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über  
Weihnachten / Neujahr 

 
Die Gemeindeverwaltung bleibt von 

 
Dienstag, 24. Dezember 2024 bis Freitag, 3. Januar 2025 

 
geschlossen. 

 
Ab Montag, 6. Januar 2025, sind wir wieder für Sie da. 
 
 
Bei Notfällen erreichen Sie die Gemeindeverwaltung unter der Nummer 079 603 16 55. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Wengi 
 
 

Rechnungsruf 
 

Die Frist ist am 8. November 2024 abgelaufen! Dennoch haben bis heute nur Wenige ihre Spesen und Taggelder 
der Gemeindekasse in Rechnung gestellt. 

 

Aus diesem Grund bitten wir alle Gemeindefunktionäre, Behördenmitglieder und Unternehmungen, die Abrech-
nungen sowie die Rechnungen bis spätestens Freitag, 29. November 2024, der Gemeindeverwaltung abzuge-
ben, damit wir die Auszahlungen noch dieses Jahr vornehmen können. 
 

Vielen Dank! 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

 

Mitteilungen aus dem Gemeinderat 

 
Stellungnahme GEBNET 
 
Die GEBNET AG, Aetigkofen, nimmt zur Eingabe der Gemeinde Wengi vom 1. Oktober 2024 betreffend den 
Stromunterbrüchen auf dem Gemeindegebiet wie folgt Stellung: 
 
Die Gemeinde Wengi wurde dieses Jahr verhältnismässig viel von geplanten oder ungeplanten Unterbrüchen 
getroffen. Leider ist dies nicht unvermeidbar und zum grössten Teil nicht vorhersehbar. Wie auch immer, es ist 
für den Bürger immer ärgerlich. 
  
Wir versuchen die Versorgungssicherheit stets hochzuhalten. Zum Teil sind wir von nicht vorhersehbaren Er-
eignissen und Gegebenheiten gesteuert. Bei dem von Ihnen erwähnten Unterbruch waren wir Nachlieger von 
der BKW.  
  
In diesem Fall wurden wir sehr spät oder respektive sehr kurz vor dem Unterbruch von der BKW informiert. Sie 
haben als Vorlieger auch die Arbeiten an ihrem Netz vor Ort durchgeführt. Als Massnahme haben wir versucht 
noch eine postalische Mitteilung an die Kunden zu versenden. Die Post gab uns eine Abfuhr und meinte es sei 
zu kurzfristig. Auf dem letzten Drücker konnten wir noch im Anzeiger eine Annonce zum Unterbruch inserieren. 
Weiter wurde noch bei der Chäsi ein Aushang angebracht und unser Zählerableser wurde gebeten so viele 
Kunden wie möglich zu informieren. Auch die Gemeindeverwaltung wurde telefonisch sowie per Mail informiert. 
Last but not least wurde die Info auch noch auf unsere Homepage publiziert. 
  
Wie ihr sehen könnt, haben wir das Möglichste in dieser kurzen Zeit unternommen. 
Handhabung bei Schäden: 
Gemäss AGB (https://www.gebnet.ch/files/20231222%20AGB%202024.pdf) Art. 8.2 und 8.3 ist GEBNET be-
rechtigt die Netznutzung und/oder Energielieferung einzuschränken oder ganz einzustellen. 

file:///C:/imgres
https://www.gebnet.ch/files/20231222%20AGB%202024.pdf


8.2 Die GEBNET hat das Recht, die Netznutzung und/oder Energielieferung einzuschränken oder ganz einzu-
stellen: 
a) bei höherer Gewalt, wie Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen, Terror, inneren Unruhen, Streiks, Sabotage; 
b) bei ausserordentlichen Vorkommnissen und Naturereignissen, wie Einwirkungen durch Feuer, Explosion, 

Wasser, Eisgang, Blitz, Windfall und Schneedruck, Erdbeben usw., Störungen und Überlasten im Netz sowie 
Produktionseinbussen infolge Ressourcenmangels; 

c) bei betriebsbedingten Unterbrechungen, wie Reparaturen, Unterhalts- und Erweiterungsarbeiten, Unterbre-
chung der Zufuhr von Vorlieferanten oder bei Lieferengpässen; 

d) bei Unfällen bzw. bei Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt und Sachen; 
e) wenn die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden kann; 
f) bei Energieknappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Elektrizitätsversorgung des Landes; 
g) aufgrund behördlich angeordneter Massnahmen; 
h) in den Fällen gemäss Art. 6.1 und Art. 7.1 der AGB. 
  
8.3 Die GEBNET wird dabei in der Regel auf die Bedürfnisse des Kunden Rücksicht nehmen. Voraussehbare 

Unterbrüche und Einschränkungen werden den Kunden nach Möglichkeit im Voraus und in geeigneter Form 
(Brief, Homepage) angezeigt. 

  
8.7 Die Kunden haben unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen keinen Anspruch auf Entschä-

digung für Schaden, der ihnen entsteht aus: 
a) Spannungs- und Frequenzschwankungen irgendwelcher Art und Grösse oder störenden Oberschwingungen 

im Netz. 
b) Unterbrechungen oder Einschränkungen der Netznutzung, der Energieabgabe sowie aus der Einstellung der 

Energielieferung oder aus dem Betrieb von Rundsteueranlagen, sofern die Unterbrechungen aus Gründen 
erfolgen, die in diesen AGB vorgesehen sind 

  
Künftige geplante Unterbrüche 
Normalerweise werden die Kunden ca. 2 Wochen vor einem geplanten Unterbruch avisiert. Wurde auch stets 
so bei geplanten Unterbrüchen eingehalten. Der angesprochene Unterbruch war eine Ausnahme (siehe oben). 
  
Meldungen auf der Homepage 
Wir versuchen alle wichtigen Meldungen zeitnah auf unsere Homepage zu laden. Es kann jedoch sein, dass 
eine zeitliche Verzögerung aus folgenden Gründen entstehen kann: 

  Wir werden grösstenteils von der Bevölkerung informiert, dass ein Stromunterbruch eingetreten ist. Erst zu 
diesem Zeitpunkt können wir reagieren. 

  Es muss zuerst abgeklärt werden, was überhaupt los ist. 

  Des Öfteren entsteht der Unterbruch im vorliegenden Netz der BKW. Auch hier muss zuerst eruiert werden 
was und wo etwas geschehen ist und wie lange der Unterbruch dauern wird. 

  
Wie Sie sehen, ist die Komplexität sehr hoch. Wir versuchen mit allen Mitteln den Bürgern eine hohe Versor-
gungssicherheit anzubieten und sind bestrebt diesen Service aufrecht zu erhalten. 
  
Für Fragen stehe ich gerne, jederzeit zur Verfügung 
  
Freundliche Grüsse 
Maurizio S. Pulvirenti 
Geschäftsführer 
 
 
Neueinteilung Wildhüter 
 
Der bisherige Wildhüter Romeo de Monaco wird Ende November 2024 pensioniert. Per 1. Dezember 2024 
wird der Wildhüter Michael Rudin für die Gemeinde Wengi zuständig sein. 
 
0800 940 100 1134  michael.rudin@be.ch  

 
 
 
 
 

mailto:michael.rudin@be.ch


GEBNET AG – Ihr Zählerableser kommt! 

 

 

Ihr Zählerableser kommt! 

In der Zeit vom 01.12.2024 – 31.12.2024 wird in der Gemeinde Wengi wieder der Strom abgelesen.  

 

Wenn Sie nicht zu Hause sind oder wenn der Zähler nicht zugänglich sein sollte, wird Ihnen der Ableser eine 

Karte einwerfen. Mit dieser dürfen Sie den Zähler selbst ablesen und uns die Zählerstände melden. 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Die GEBNET AG wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit! 

 

GEBNET AG 

Hauptstrasse 21 

4583 Aetigkofen 

032 677 16 96 

 
 
 

Verunreinigung der Strassen durch landwirtschaftliche Arbeiten 
 

 
Durch landwirtschaftliche Tätigkeiten werden immer wieder verschiedene Gemeindestrassen stark verschmutzt 

und nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr ordnungsgemäss gereinigt. Die Verursacher werden gebeten, die 

Verunreinigungen gemäss Strassenbaugesetz immer umgehend zu beseitigen. 
 

Art. 67 Strassengesetz 
1Wer eine Strasse übermässig verunreinigt und sie nicht sofort reinigt, trägt die Kosten der Reinigung.  
 
2Wer eine Strasse beschädigt oder übermässig abnutzt, trägt die Kosten für die Wiederherstellung. 
 

Wir danken für die Sauberhaltung unserer Strassen und die Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer. 
 

Gemeinderat Wengi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und landwirtschaft-
lichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 30. November 2024 

 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 

folgende Bestimmungen zu beachten: 
 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum 
hineinragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus 
verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrs-
gefährdungen schreiben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung 
vom 29. Oktober 2008 unter anderem vor: 

 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-
stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m 
freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-
stand von 50 cm freizuhalten. 

 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

 

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und 
Zäune die Fahrbahn um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, 
Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. 
Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab 
Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der 
Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 

 Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis 30. Novem-

ber 2024 auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und 
landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der 
Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müs-
sen. Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen priva-
ter Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den Witterungseinflüs-

sen nicht genügend Widerstand leisten und auf die Ver-
kehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. Sie 
haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig 
und Laub zu reinigen. Entlang von Kantonsstrassen obliegt 
einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kantons-
strasse dem Tiefbaumt des Kantons Bern. Im Übrigen sind 
auch entlang der Kantonsstrassen die Grundeigentümer 
verantwortlich. 
 

 

2. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen 
einen Abstand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 50 cm von 

der Gehweghinterkante einhalten. 
 

3. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons 
Bern, oder das zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu näherer 
Auskunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die 

Organe der Strassenpolizei von Gemeinde und Kanton das Ver-

fahren zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ein-

leiten.  
 

 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 



„Usem Dorf“ 



 



Tätigkeitsprogramm November & Dezember 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Freitag, 29. November 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Anlass Veranstalter Ort 

November 2024 

15. November 2024 Lotto-Match Musikgesellschaft 
Wengi 

Restaurant Bären Rap-
perswil, 21:00 Uhr 

17. November 2024 Lotto-Match Musikgesellschaft 
Wengi 

Restaurant Bären Rap-
perswil, 14:00 Uhr 

17. November 2024 Winterkonzert Chor Klangschmitte Kirche Guggisberg,  
16:00 Uhr 

19. November 2024 Kurs Notfälle bei Kleinkindern 
(CHF 160.00 / für ein Paar 
CHF 290.00) 

Samariterverein 
Wengi-Ruppoldsried 

Schulhaus Reuental, 
19:30 – 22:00 Uhr 

20. November 2024 Stöckli-Kafi Wengi Einwohner- und 
Kirchgemeinde Wengi 

Pfarrstöckli,  
09:00 – 11:00 Uhr 

23. November 2024 Kurs Notfälle bei Kleinkindern 
(CHF 160.00 / für ein Paar 
CHF 290.00) 

Samariterverein 
Wengi-Ruppoldsried 

Schulhaus Reuental, 
08:00 – 12:00 Uhr 

23. November 2024 Winterkonzert Chor Klangschmitte Kirche Rapperswil, 
20:00 Uhr 

24. November 2024 Winterkonzert Chor Klangschmitte Kirche Rapperswil, 
17:00 Uhr 

Dezember 2024 

1. Dezember 2024 Adventsfenster mit Apéro Verein Dorf-Spycher 
Wengi 

Spycher,  
Wymattstrasse 3,  
09:00 – 11:00 Uhr 

6. Dezember 2024 "Dr Samichlous chunnt" Samariterverein 
Wengi-Ruppoldsried 

Bei Familie Wyss,  
Frauchwilstrasse 10,  
18:00 – 19:00 Uhr 

12. Dezember 2024 Seniorenweihnachten Landfrauenverein 
Wengi-Ruppoldsried 

Pfarrstöckli 

18. Dezember 2024 Stöckli-Kafi Wengi Einwohner- und 
Kirchgemeinde Wengi 

Pfarrstöckli,  
09:00 – 11:00 Uhr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Adventsfenster Dezember 2024 
Die Beleuchtung ist ab dem Eindunkeln bis mind. um 20.00 Uhr eingeschaltet 

und bis Ende Dezember sichtbar. 

Ab folgenden Tagen werden die geschmückten Adventsfenster/ Nischen zu bestaunen sein: 

 

 

mit Apéro von 18.00-19.30 Uhr 

Wir freuen uns auf die Lichter und wünschen eine 

frohe und besinnliche Adventszeit! 
Verein “Dorf- Spycher Wengi“ 

 

Tag  Bei wem  Adresse  Bemerkungen 

So, 1. 
Verein 
„Dorf-Spycher Wengi“ 

Wymattstrasse 3 
Brätlistelle vorhanden, 
Wurst selber mitbringen 

Mo, 2. 
Hofladen Chinzihof, 
Familie Ruchti 

Hauptstrasse 4 
mit Abendverkauf bis 19.30 Uhr      

Di, 3. Kirchgemeinde Wengi 
Pfarrstöcklifenster, 
Frauchwilstrasse 14a 

Fenster geschmückt von Madeleine 
Affolter 

Mi, 4. Familie Berger Scheunenberg 11  

Do, 5. Familie Osterwalder Scheunenberg 87  

Fr, 6. Samariterverein 
bei Familie Wyss, 
Frauchwilstrasse 10 

dr Samichlous chunt! 
von 18.00-19.00 Uhr  

Sa, 7. Familie Nobs Wymattstrasse 4 

 

So, 8. 
E.+ M. Oezgen und 
S. Bieri + J. Schulthess 

Moosgasse 31 
 

Mo, 9. Familie Eggimann Scheunenberg 68      

Di, 10. Rahel Baumgartner Hauptstrasse 30 

 

Mi, 11. Familie Eggenberger Juraweg 7         

Do, 12. Susanne Neuhaus Moosgasse 10  

Fr, 13. Käserei Reist Hauptstrasse 18 mit Abendverkauf bis 19.30 Uhr 

Sa, 14. Familie Eugster Scheunenberg 64 
 

So, 15. Radek Jedlicka Moosgasse 9a 
 

Mo, 16. Primarschule Wengi Reuental 8 bitte eigene Tasse mitbringen 

Di, 17. Julia Antener Hauptstrasse 42  

Mi, 18. Familie Furter Scheunenberg 62  
 

Do, 19. Familie Schmid Neuhaus 2  

Fr, 20. Familie Häni Obere Fluh 4 
 

Sa, 21. 
N. & R. Messerli  (Tierhof) + 
M. & T. Schmid (Stöckli) 

Scheunenberg 41 + 43 

 

So, 22. Monika Hunziker Wymattstrasse 6 
 

Mo, 23. Familie Hauert Moosgasse 26a  

Di, 24. Mirjam Wasem Hauptstrasse 3  


